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Norm

AVG §8;

BauO Stmk 1968 §2 Abs1;

BauO Stmk 1968 §61 Abs2;

BauRallg;

Rechtssatz

Dem Einwand eines Nachbarn, daß beide Grundstücke des Widmungswerbers zwei verschiedenen Einlagezahlen (der

gleichen Katastralgemeinde) zugeschrieben sind und daß deshalb kein Bauplatz iSd Bestimmungen der Stmk BauO

1968 und des Stmk ROG vorliege, sodaß mangels Bauplatzeinheit das Widmungsänderungsansuchen von vornherein

hätte zurückgewiesen werden müssen, ist einerseits entgegenzuhalten, daß dem Nachbarn diesbezüglich kein

Mitspracherecht zukommt (weil derartiges im taxativen Katalog des § 61 Abs 2 Stmk BauO 1968 nicht vorgesehen ist),

der Einwand aber andererseits auch deshalb verfehlt ist, weil gemäß § 2 Abs 1 Stmk BauO 1968 der Umstand, daß der

Widmungsgrund kein Grundstück iSd VermG darstellt, die Erteilung einer Widmungsbewilligung und damit auch einer

Widmungsänderungsbewilligung nicht hindert.
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